
V Covid-19 818.18
Verordnung 
über Massnahmen zur Bekämpfung  
der Covid-19-Epidemie (V Covid-19)
(vom 24. August 2020)1, 2

Der Regierungsrat,

gestützt auf Art. 40 des Bundesgesetzes vom 28. September 2012 über 
die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen3 und Art. 8 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen
Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung 
besondere Lage)4,

beschliesst:

Erhebung von 
Kontaktdaten  
in Gastronomie-
betrieben

§ 1.    1 Gastronomiebetriebe erheben die Kontaktdaten ihrer Gäste. 
Bei Familien oder anderen Gruppen mit untereinander bekannten Perso-
nen genügt die Erhebung der Kontaktdaten einer Person dieser Gruppe.

2 Erhoben werden Name, Vorname, Postleitzahl, Mobiltelefonnum-
mer, E-Mail-Adresse und die Zeit des Eintritts in den und des Austritts 
aus dem Gastronomiebetrieb. 

3 Für die Verwendung der Kontaktdaten gelten die Bestimmungen 
von Art. 5 der Covid-19-Verordnung besondere Lage.

Beschränkung 
der Personen-
zahl in Gastro-
nomiebetrieben

§ 2.    1 In Innenräumen von Gastronomiebetrieben einschliesslich
Bars, in denen die Konsumation nicht ausschliesslich sitzend erfolgt, 
sowie von Diskotheken, Clubs und Tanzlokalen dürfen pro Innenbereich
gleichzeitig höchstens 100 Personen anwesend sein. Sofern Gesichts-
masken getragen werden, sind gleichzeitig höchstens 300 Personen zu-
lässig.6

2 Im gesamten Innen- und Aussenbereich eines solchen Betriebs dür-
fen gleichzeitig höchstens 300 Personen anwesend sein. Die Aussen-
bereiche müssen klar erkennbar und abgegrenzt sein.

Veranstaltungen§ 3.    1 Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 100 Personen
und Veranstaltungen in Innen- und Aussenräumen mit insgesamt mehr 
als 300 Personen dürfen nur durchgeführt werden, wenn der erforder-
liche Abstand gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage eingehal-
ten werden kann oder Gesichtsmasken getragen werden.6

2 Die Zulässigkeit von politischen oder zivilgesellschaftlichen Kund-
gebungen richtet sich nach Art. 6 Abs. 4 der Covid-19-Verordnung be-
sondere Lage.
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Maskentrag-
pflicht in  
Einkaufsläden, 
Einkaufs-
zentren und 
Märkten

§ 4.    1 In den Innenräumen von Einkaufsläden, Einkaufszentren
und Märkten muss eine Gesichtsmaske getragen werden. 

2 Keine Gesichtsmaske tragen müssen 
a. Kinder bis zum Alter von 12 Jahren, 
b. Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen, insbeson-

dere medizinischen Gründen keine Gesichtsmasken tragen können,
c. das Personal, sofern es durch eine physische Abtrennung (z.B. Plexi-

glasscheiben) geschützt ist.

Erhebung und 
Überprüfung 
von Kontakt-
daten im Prosti-
tutionsgewerbe

§ 5.5    1 Anbietende der Prostitution erheben die Kontaktdaten ih-
rer Freier. Erhoben werden Name, Vorname, Postleitzahl, Mobiltele-
fonnummer, E-Mail-Adresse, Datum und die Zeit des Beginns und des 
Endes der Dienstleistung.

2 Anbietende der Prostitution sind verpflichtet, die Freier zweifels-
frei anhand eines amtlichen Ausweises zu identifizieren. Zudem sind 
sie verpflichtet, die Mobiltelefonnummer zu verifizieren.

3 Die Angaben der Freier sind in einer nach Tagen geführten Liste 
abzulegen.

4 Für die Verwendung der Kontaktdaten gelten die Bestimmungen
von Art. 5 der Covid-19-Verordnung besondere Lage4.

1 OS 75, 403; Begründung siehe ABl 2020-08-26.
2 Inkrafttreten: 27. August 2020. Die Verordnung gilt bis zum 31. Oktober 2020 
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4 SR 818.101.26.
5 Eingefügt durch RRB vom 23. September 2020 (OS 75, 453; ABl 2020-09-25). 

In Kraft seit 1. Oktober 2020.
6 Fassung gemäss RRB vom 23. September 2020 (OS 75, 453; ABl 2020-09-25). 

In Kraft seit 1. Oktober 2020.
2

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c818_101.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c818_101_26.html
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=818.18%2C75%2C403
https://amtsblatt.zh.ch/#!/search/publications/detail/3003ac33-8a73-4bb6-aaca-05ae52815ecc
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=818.18%2C75%2C453
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=818.18%2C75%2C453
https://www.amtsblatt.zh.ch/#!/search/publications/detail/2d99c6de-a5c3-40c0-aea1-94f008efaa16
https://www.amtsblatt.zh.ch/#!/search/publications/detail/2d99c6de-a5c3-40c0-aea1-94f008efaa16
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=818.18%2C75%2C453

